
VVG – Versicherungsvertragsgesetz                        §  zu  Berufsunfähigkeit  
 
§ 19                                VVG   neue   Fassung   2009  
Anzeigepflicht 

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm bekannten 
Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, 
dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragserklärung des 
Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der 
Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.  

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten.  

(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der 
Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen.  

(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der 
Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden 
Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der 
Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.  

(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die Prämie um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der 
Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.  

§ 172 
Leistung des Versicherers               (     bei    Berufsunfähigkeit   )  
(1) Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist der Versicherer verpflichtet, für eine nach 
Beginn der Versicherung eingetretene Berufsunfähigkeit die vereinbarten Leistungen zu 
erbringen.  

(2) Berufsunfähig ist, wer seinen zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung ausgestaltet war, infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als 
altersentsprechendem Kräfteverfall ganz oder teilweise voraussichtlich auf Dauer nicht mehr 
ausüben kann.  

(3) Als weitere Voraussetzung einer Leistungspflicht des Versicherers kann vereinbart 
werden, dass die versicherte Person auch keine andere Tätigkeit ausübt oder ausüben kann, 
die zu übernehmen sie auf Grund ihrer Ausbildung und Fähigkeiten in der Lage ist und die 
ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.  



 
 
Sie sehen hier das VVG in der neuen, seit dem 1.1.2008 geltenden Fassung. Zur alten Fassung 
von § 163 VVG. 
§ 163 VVG n.F. entspricht: § 172 VVG alte .Fassung  

Versicherungsvertragsgesetz 

§ 163 
Prämien- und Leistungsänderung 

(1) Der Versicherer ist zu einer Neufestsetzung der vereinbarten Prämie berechtigt, wenn  

 1. 
sich der Leistungsbedarf nicht nur vorübergehend und nicht voraussehbar gegenüber den 
Rechnungsgrundlagen der vereinbarten Prämie geändert hat, 

 2. 
die nach den berichtigten Rechnungsgrundlagen neu festgesetzte Prämie angemessen und 
erforderlich ist, um die dauernde Erfüllbarkeit der Versicherungsleistung zu 
gewährleisten, und 

 3. 
ein unabhängiger Treuhänder die Rechnungsgrundlagen und die Voraussetzungen der 
Nummern 1 und 2 überprüft und bestätigt hat. 

Eine Neufestsetzung der Prämie ist insoweit ausgeschlossen, als die Versicherungsleistungen 
zum Zeitpunkt der Erst- oder Neukalkulation unzureichend kalkuliert waren und ein 
ordentlicher und gewissenhafter Aktuar dies insbesondere anhand der zu diesem Zeitpunkt 
verfügbaren statistischen Kalkulationsgrundlagen hätte erkennen müssen.  

(2) Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass an Stelle einer Erhöhung der Prämie nach 
Absatz 1 die Versicherungsleistung entsprechend herabgesetzt wird. Bei einer prämienfreien 
Versicherung ist der Versicherer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 zur Herabsetzung 
der Versicherungsleistung berechtigt.  

(3) Die Neufestsetzung der Prämie und die Herabsetzung der Versicherungsleistung werden 
zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung oder der 
Herabsetzung und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.  

(4) Die Mitwirkung des Treuhänders nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 entfällt, wenn die 
Neufestsetzung oder die Herabsetzung der Versicherungsleistung der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde bedarf.  

 

 

 

 

 
 


